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Volkshochschul-Zweckverband Rheinberg, 28.01.2014 
Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten 

E i n l a d u n g 

zur Sitzung der Verbandsversammlung des VHS-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg
Sonsbeck-Xanten am Montag, 17. Februar 2014, 17.00 Uhr, im Sitzungssaal des Alten 

Rathauses, Großer Markt 1, in 47495 Rheinberg. 

Tagesordnung 

I. Öffentliche Sitzung 

1. 	 Prüfung der Einladung und Beschlussfähigkeit 

2. 	 Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 31 GO NW 

3. 	 Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung am 24.06.13 

4. 	 Bestellung eines Schriftführers und seiner Vertreterin für die Sitzungen der Verbands

versammlung 

5. 	Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung eines überplanmäßigen Aufwandes 

beim Sachkonto 50120000 – Vergütungen tarifliche Beschäftigte 

6. 	Genehmigung einer Dringlichkeitsentscheidung eines außerplanmäßigen Aufwandes 

für die Bildung einer Rückstellung für die Nachzahlung von Rentenversicherungsbei

trägen für die Jahre 2007-2010 

7. 	Beschlussfassung über die Verwendung des voraussichtlichen Jahresüberschusses 

2013 

8. 	 Änderung der Gebührenordnung des VHS-Zweckverbandes 

9. 	 Änderung der Honorarordnung des VHS-Zweckverbandes 

10. Erlass der Haushaltssatzung 2014 einschließlich Ergebnisplan, Finanzplan und Stel

lenplan 

11. Eventuelle Ergänzungen der Tagesordnung 

12. Anfragen, Mitteilungen, Verschiedenes 

II. Nichtöffentliche Sitzung 

13. Prüfung der Einladung und Beschlussfähigkeit 

14. Anerkennung der Niederschrift über die Sitzung am 24.06.13 

15. Feststellung von Ausschließungsgründen gem. § 31 GO NW 

16. Eventuelle Ergänzungen der Tagesordnung 

17. Anfragen, Mitteilungen, Verschiedenes 

gez. Schweden 

Vorsitzender 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Frau Gamze 
Keser lt. EMA noch dort wohnhaft letzte bekannte Anschrift Schloßstr. 11, 47137 
Duisburg) den Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 02.10.2013-Aktenzeichen 
01057375686 (SB 39) erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 162 während der 
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 

Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

Wesel, 17.01.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Konitzki 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel - Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Ale
xander Wild letzte bekannte Anschrift Swidbertstraße 6, 44866 Bochum) den 
Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 09.12.2013- Aktenzeichen 01057575723 
(SB 7) erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 257 während der
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 

Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

Wesel, 20.01.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Zach 

Seite 3 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3/39 Amtsblatt für den Kreis Wesel 30.01.2014 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herr Udo Krusen, letzte be
kannte Anschrift Kreuzstr. 17, 46535 Dinslaken, einen Bescheid über eine stra
ßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 07.01.2014, Aktenzeichen 36-4 HPF 
WES-UK231, erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 

Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 168.1 während der Öffnungszeiten ein
gesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Wesel, 20.01.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr-
Im Auftrag 
gez. Güldenbog 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Dimitrios Triantafylla
kis, letzte bekannte Anschrift Schillstr. 5 in 46483 Wesel, einen Bescheid über eine 
straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 16.07.2013, Aktenzeichen 36-4 HPF 
WES-EX15, erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 

Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 168.1 während der Öffnungszeiten ein
gesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Wesel, 27.01.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr-
Im Auftrag 
gez. Güldenbog 
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Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel – FD 36 Straßenverkehr – hat für Herrn Thomas Hans Klüsener, 
letzte bekannte Anschrift Kirchstr. 45 A 46514 Schermbeck, einen Bescheid über 
eine straßenverkehrsrechtliche Entscheidung vom 21.01.2014, Aktenzeichen 36-4 
HPF WES-TK512, erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch werden Fristen in 
Gang gesetzt, nach deren Ablauf Rechtsverluste entstehen können. 

Das Schriftstück kann auf meiner Dienststelle in Wesel, Reeser Landstr. 31, 46483 
Wesel, FD 36 –Straßenverkehr-, Zimmer 168.1 während der Öffnungszeiten ein
gesehen werden. Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser 
Veröffentlichung zwei Wochen vergangen sind. 

Wesel, 28.01.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36 –Straßenverkehr-
Im Auftrag 
gez. Güldenbog 

Benachrichtigung über eine öffentliche Zustellung 

Der Kreis Wesel – Koordinationsbereich 36-1, Bußgeldstelle - hat an Herrn Ale
xander Lambert Steinbach letzte bekannte Anschrift Mehrumer Str. 16, 46562 
Voerde) den Bußgeldbescheid des Kreises Wesel vom 13.01.2014-Aktenzeichen 
01057605177 (SB 48) erlassen. 

Der Aufenthaltsort der Empfangsperson ist unbekannt. Das Schriftstück wird hier
mit durch öffentliche Bekanntmachung zugestellt. Hierdurch können Fristen in 
Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen. 

Der Bescheid kann beim Kreis Wesel, Der Landrat, Koordinationsbereich 36-1 
Bußgeldstelle, Reeser Landstraße 31, 46483 Wesel, Zimmer 260 während der
Öffnungszeiten vom Empfänger eingesehen werden. 

Das Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag dieser Veröffentlichung zwei 
Wochen vergangen sind. 

Wesel, 28.01.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
FD 36-1 Bußgeldstelle 
Im Auftrag 
gez. Burhans 
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Der Kreis Wesel schreibt auf Grund
lage der VOL folgende Dienstleistung 
aus: 

Schülerspezialverkehr För
derschulen Kreis Wesel 

Leistungsort: Kreis Wesel 

Der komplette Veröffentlichungstext 
erscheint in einer der nächsten Aus
gaben des Submissionsanzeiger 
Hamburg, des Subreports Köln, des 
Dt. Ausschreibungsblattes und im 
Internet unter www.kreis-wesel.de 
unter Schnellzugriff / Ausschreibun
gen. 

Wesel, den 21.01.2014 
Kreis Wesel 
Der Landrat 
Im Auftrag 
gez. Goerke 

Aufgebot 

Das Aufgebot für das von der Ver
bands-Sparkasse Wesel ausgestell
te Sparkassenbuch Nr. 3022897908 
wurde beantragt. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
spätestens bis zum 28.04.2014 bei 
der Verbands-Sparkasse Wesel seine 
Rechte anzumelden und das Spar
kassenbuch vorzulegen, andernfalls 
wird die Kraftloserklärung des Spar
kassenbuches vorgenommen. 

Wesel, 28.01.2013 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 

Aufgebot 

Das Aufgebot für das von der Ver
bands-Sparkasse Wesel ausgestell
te Sparkassenbuch Nr. 3022897932 
wurde beantragt. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird aufgefordert, 
spätestens bis zum 28.04.2014 bei 
der Verbands-Sparkasse Wesel seine 

Rechte anzumelden und das Spar
kassenbuch vorzulegen, andernfalls 
wird die Kraftloserklärung des Spar
kassenbuches vorgenommen. 

Wesel, 28.01.2014 
Verbands-Sparkasse Wesel 
Der Vorstand 

Ungültigkeitserklärung; 

Verlust zweier Siegel von Schulen 
der Stadt Voerde (Ndrrh.) 

Am 07. Januar 2014 wurden bei ei
nem Einbruch die Schulsiegel 
(Druchmesser 3,6 cm) der Gemein
schaftsgrundschulen Grundschule 
Friedrichsfeld und Parkschule ent
wendet. 
Diese Schulsiegel, welche unter der 
Spitze des Stadtwappens keine 
Nummern tragen, werden hiermit für 
ungültig erklärt. 

Zur Unterscheidung werden die neu
en Schulsiegel der beiden Schulen 
mit der Kennziffer 2 unter der Spitze 
des Stadtwappens versehen. 

Voerde, 15.01.2014 

Stadt Voerde (Niederrhein) 
Der Bürgermeister 
Im Auftrag 
gez. Wiezorek 
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